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Beantwortung der Anfrage von Herrn Berthold Bronisz, Partei Die Linke, 
AN/1197/2011, SGBII Kräfte bei Vision e.V. 
 
Die Fraktion Die Linke. bittet um Beantwortung folgender Fragen: 
 
Frage 1: 
Wird die ergänzende „SGBII-Kraft“ auch nach16e eingesetzt? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die „SGBII-Kraft“ soll ausschließlich nach § 16e SGBII eingesetzt werden. Eine andere 
Möglichkeit, wie zum Beispiel Integrationsmaßnahmen sind derzeit nicht beantragt. 
 
 
Frage 2: 
Wäre es der Verwaltung möglich, in ihren Antworten und Mitteilungen von vornherein zu 
benennen, welche Art von SGBII-Kraft, 16d, 16e oder „Bürgerarbeiter“ gemeint ist? Dies 
hätte den Vorteil, dass die eine oder andere Nachfrage nicht gestellt werden müsste. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Verwaltung kommt gerne der Anregung nach, künftig bei der Rechtsgrundlage nicht 
nur die Paragraphen sondern auch die Ziffern zu benennen. 
 
 
Frage3:  
Concierge umfasst i.A. eine Reihe von Tätigkeiten, die i.d.R. Hausmeistertätigkeiten sind. 
Welche Aufgaben soll die SBG-Kraft konkret ausführen und wurde geprüft, ob dies den 



 2
Kriterien nach §261,SGBIII, entspricht? 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Aufgaben des „Concierge“ umfassen in erster Linie hauswirtschaftliche Tätigkeiten, 
wie zum Beispiel  

- Reinigungsarbeiten 
- Spritzen entfernen, sowie im Haus als auch im Außenbereich in der näheren Um-

gebung 
- das Kaffeeangebot begleiten. 

 
Bis vor einiger Zeit wurde diese Stelle noch als „Hauswirtschaftliche Kraft“ bezeichnet. 
Da nun aber auch die Aufgabe, Leute am Eingang in Empfang zu nehmen hinzugekom-
men ist, erscheint der Begriff „Concierge“ angemessener. 
 
 
  
 


